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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vertreten durch Dr. Wolfgang 

Klinger, 2640 Gloggnitz, Hauptstraße 25, gegen den Bescheid des Finanzamtes für Gebühren 

und Verkehrsteuern Wien vom 2. Februar 2005, ErfNr. betreffend Schenkungssteuer ent-

schieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Schenkungsvertrag vom 17. November 2004 überließ Herr EW seinem Schwiegersohn, 

dieser in der Folge Berufungswerber (Bw.) genannt, unentgeltlich seine Hälfteanteile an 

diversen Grundstücken. Es handelte sich dabei um land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 

in den KG, inklusive des ideellen Anteiles des auf einem der Grundstücke errichteten Hauses 

R. Im Vertrag war u.a. auch festgehalten, dass der zuletzt zum 1.1.1988 festgestellte 

Einheitswert zum EW-AZ für das Vertragsobjekt (landwirtschaftlicher Betrieb) laut 

Einheitswertbescheid des Finanzamtes W anteilig (3facher Wert) € 8.190,69 beträgt und der 

Wohnungswert (3facher Wert) € 3.815,33.  

Desweiteren war festgehalten, dass die Vertragsparteien die Befreiungsbestimmung des § 15a 

ErbStG in Anspruch nehmen. 

Über Anfrage des Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien wurde bekannt 

gegeben, dass der landwirtschaftliche Betrieb zum Übergabsstichtag von Frau E, der Ehegattin 

des nunmehrigen Geschenknehmers und Bw., bewirtschaftet wurde. 
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In der Folge setzte das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien mit Bescheid 

vom 2. Februar 2005 Schenkungssteuer in Höhe von € 1.286,- fest und führte begründend 

aus: "Da der Übergeber EW bereits Pensionist ist, Betriebsführer bisher Frau E war, kann die 

beantragte Befreiung des § 15a ErbStG nicht gewährt werden, da kein Betrieb übergeben 

wird." 

Die dagegen eingebrachten Berufung stellt einleitend dar, dass der Bw. die Hälfte des 

landwirtschaftlichen Betriebes von seinem Schwiegervater erhalten hatte, nachdem die 

Ehegattin des Übergebers kurz davor verstorben war und die andere Hälfte des Betriebes aus 

dieser Verlassenschaft im Erbweg an die Ehegattin des Bw. übergegangen war, sodass 

nunmehr der gesamte landwirtschaftliche Betrieb in den Händen der nächsten Generation sei. 

Im Übrigen führte die Berufung im Wesentlichen - auch unter Hinweis auf das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes Zl.2002/16/0246 - aus, dass § 15a ErbStG nicht erkennen lasse, 

dass der Geschenkgeber im Zeitpunkt der Übergabe noch aktiv tätig sein müsse, sondern 

vielmehr sei wesentlich, dass ein Betrieb übergeben werde.  

Über weiteren Vorhalt teilte der Vertreter des Bw. dem Finanzamt mit Schreiben vom 12. Mai 

2005 folgendes mit "…wie bei derartigen kleinen Landwirtschaften üblich, (kann) von einer 

formellen Aufgabe der Bewirtschaftung des Betriebes zu einem entsprechenden Stichtag in 

der Praxis nicht gesprochen werden. Wie allgemein üblich erfolgt die Übertragung derartiger 

Betriebe fließend, in einer Phase von einigen Jahren verrichtet der Übergeber noch die 

Tätigkeiten, die ihm auf Grund seines fortgeschrittenen Alters und Gesundheitszustandes noch 

möglich sind, während schwierige Bewirtschaftungsakte bereits von der nächsten Generation 

(Tochter E ) gesetzt werden. 

Daher gibt es meines Wissens auch keinen formellen Pachtvertrag, ist im Familienkreis eher 

unüblich….." 

In der abweisenden Berufungsvorentscheidung vom 2. Juni 2005 führte das Finanzamt im 

Wesentlichen aus, dass die Einkünfte des Übergebers Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

sein müßten und der landwirtschaftliche Betrieb auch nicht verpachtet sein dürfe. Im 

gegenständlichen Fall lägen die Voraussetzungen des § 15a ErbStG deswegen nicht vor, weil 

der Übergeber eine Rente bezogen und keine Einkünfte aus der Landwirtschaft hatte und die 

Erträgnisse aus dem landwirtschaftlichen Betrieb auf Grund der Verpachtung der Pächterin 

zuzurechnen seien.  

In weiterer Folge begehrte der Bw. die Vorlage der Berufung an die Abgabenbehörde zweiter 

Instanz. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Nach § 15a Abs 1 ErbStG bleiben ua. Schenkungen unter Lebenden von bestimmten 

Vermögen unter den dort genannten Voraussetzungen bis zu einem Wert von € 365.000,00 

steuerfrei. Nach Abs 2 Z 1 dieser Gesetzesstelle zählen zum begünstigten Vermögen nur 

inländische Betriebe und Teilbetriebe, die der Einkunftserzielung gemäß § 2 Abs 3 Z 1 bis 3 

EStG 1988 dienen. 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 4.12.2003, 2002/16/0246) ist 

vom Gesetz nicht gefordert, dass der Übergeber unmittelbar vor der Übergabe derartige 

Einkünfte erzielt hat. Der Verwaltungsgerichtshof führt in dem zitierten Erkenntnis aus: "Es ist 

davon auszugehen, dass nach ständiger einkommensteuerrechtlicher Lehre und 

Rechtsprechung - die im Hinblick auf die ausdrückliche Bezugnahme auch für die Auslegung 

des § 15a ErbStG maßgeblich erscheint - die Verpachtung eines Betriebes idR noch nicht als 

Betriebsaufgabe anzusehen ist (vgl Hofstätter/Reichel, Einkommensteuer-Kommentar, § 24 

EStG 1988, Tz 34 und die dort angeführte Judikatur). So ist insbesondere von der Aufgabe 

des Betriebes erst dann zu sprechen, wenn der Verpächter nach Beendigung des 

Pachtverhältnisses mit dem noch vorhandenen Betriebsvermögen nicht in der Lage wäre, den 

Betrieb fortzuführen oder wenn er sonst nach außen zu erkennen gibt, dass er nicht die 

Absicht hat, den Betrieb nach Auflösung des Pachtvertrages weiterzuführen." 

Im gegenständlichen Fall hat der Übergeber in den letzten Jahren keine Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft mehr bezogen. Die Betriebsführung oblag bereits der Tochter. Dass der 

Übergeber, der im Zeitpunkt der Übertragung der gegenständlichen Liegenschaften bereits im 

83. Lebensjahr war, nochmals die Absicht hatte den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 

weiterzuführen, ist auszuschließen – zumal im Berufungsverfahren auch dargelegt wurde, 

dass der Übergeber auf Grund seines fortgeschrittenen Alters und Gesundheitszustandes 

immer weniger schwierige Tätigkeiten durchführen konnte. 

Da die Anwendung des § 15a ErbStG 1955 nach dessen eindeutigen Wortlaut voraussetzt, 

dass ein inländischer Betrieb oder inländischer Teilbetrieb, der der Einkunftserzielung u.a. aus 

Land- und Forstwirtschaft dient, übergeben wurde (vgl. auch Dorazil/Taucher, ErbStG4 

(2001), § 15a Anm. 2), ist die bloße Liegenschaftsübertragung, wie sie im gegenständlichen 

Fall stattgefunden hat, nicht vom Begünstigungstatbestand erfasst. 

Daher kommt die Anwendung des § 15a ErbStG 1955 auch auf das land- und 

forstwirtschaftliche Vermögen nicht in Betracht. 

Hinsichtlich des übersteigenden Wohnungswertes hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem 

Erkenntnis vom 11.11.2004, Zl. 2004/16/0095 bereits dargelegt, dass es sich bei diesem nicht 
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um begünstigtes Vermögen im Sinne des § 15a ErbStG handle, da der übersteigende 

Wohnungswert nach den Bestimmungen des Bewertungsgesetzes (§ 33 BewG) als sonstiges 

Vermögen dem Grundvermögen und grundsätzlich nicht dem Betriebsvermögen zuzurechnen 

ist. 

Damit aber war die Berufung als unbegründet abzuweisen. 

Wien, am 25. Februar 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


